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Beschreibung einer Verarbeitungstätigkeit 

1. Allgemeine Angaben 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit Aktenzeichen Stand 

Bauleitplanverfahren   

Verantwortlicher (Bezeichnung, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der öffentlichen Stelle) 

Gemeinde Bruckberg 

Rathausplatz 1 

84079 Bruckberg 

Tel.: 08765 9301-0 

E-Mail: info@bruckberg.org  

Behördlicher Datenschutzbeauftragter (Name, dienstliche Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 

Rainer Mattern 

GKDS mbH 

Hansastr. 12-16 

80686 München 

Tel.: 089 54758-0 

E-Mail: datenschutz@gkds.bayern  

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Zwecke 

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Durchführung des Bauleitplanverfah-
rens, Ermittlung des Planerfordernis und der Auswirkungen der Planung, Mitteilung des Abwä-
gungsergebnisses 

Rechtsgrundlagen 

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich, die im öffentli-
chen Interesse liegt. 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO, Art 4 Abs. 1 BayDSG; § 1 Abs. 3, 6 und 7 BauGB, §§ 3 bis 4c 
BauGB 

3. Kategorien der personenbezogenen Daten 

Nr. Bezeichnung der Daten 

 Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, etc.) 

Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind 

Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden 

4. Kategorien der betroffenen Personen 

Nr. Betroffene Personen 

 Einsender von Stellungnahmen 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

Nr. Empfänger 
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 Stadt-/Marktgemeinde-/Gemeinderat und den Ortsteilräten zur Beratung und Entscheidung 
über die Abwägung 

Höheren Verwaltungsbehörden zur Prüfung von Rechtsmängeln 

Gerichten zur Überprüfung der Wirksamkeit der Bauleitpläne 

Dritten, die in die Durchführung des Verfahrens im Auftrag der Kommune eingebunden 
sind 

6. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation 

Lfd. Nr.  Drittland oder internationale Organi-
sation  

Geeignete Garantien im Falle einer Übermittlung nach Art. 
49 Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO 

- - - - - - - - - 

7. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Lfd. Nr.  Löschungsfrist 

 Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung erfor-
dert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Denn auch nach Ablauf 
der Fristen für die Erhebung einer Normenkontrollklage kann ein Bauleitplan Gegen-
stand einer gerichtlichen Inzidentprüfung sein. Sonstige Unterlagen werden so lange 
gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen bzw. für die 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

8. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Art. 32 Abs. 1 DSGVO, ggf. einschließlich der Maßnahmen nach Art. 8 Abs. 2 Satz 2 BayDSG 

Siehe Informationssicherheitskonzept. 

9. Datenschutz-Folgenabschätzung 

Ist für die Form der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO erforderlich? 

☐ Ja,  ☒ Nein  Falls ja, bis wann durchzuführen oder zu überprüfen   

Begründung 

Einzelheiten sind in der Dokumentation zur Erforderlichkeitsprüfung ersichtlich. 

10. Stellungnahme des behördlichen Datenschutzbeauftragten 

Liegt eine Stellungnahme des behördlichen Datenschutzbeauftragten vor? 

☐ Ja   ☒ Nein 

Ggf. nähere Erläuterung 

Die Möglichkeit zur Stellungnahme gem. Art. 12 Abs.1 S.1 Nr.2 BayDSG ist dem DSB in der Da-
tenschutzrichtlinie/-geschäftsordnung eingeräumt. 

 


